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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 4 1 7 / 2 0 2 3 / B V  
D a t um: 

06.11.2023 

Fe de rführung: 

Dezernat I, Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Zuschuss an die Theater- und Orchesterstiftung 
He idelberg in Höhe von bis zu 800.000 Euro 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur 

B eschlussempfehlung: 
Han dzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

29.11.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 14.12.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Zum Ausgleich des Haushalts der Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg wird die Aus-
zahlung für das Jahr 2023 bis zur Höhe von 800.000 Euro freigegeben.  

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 Zuschuss an die Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg 

für 2023 
800.000,00 

  
Einnahmen:  

 keine  
  
Finanzierung:  

 Die Mittel sind im Teilhaushalt des Amtes für Finanzen, Lie-
genschaften und Konversion veranschlagt 

 

  

Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Der Zuschuss an die Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg deckt den Mittelbedarf für 
die Aufwendungen der Stadthalle, die während der Sanierungsphase anfallen, aber unab-
hängig von der Sanierung sind. Die Mittel sind nun freizugeben. 
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Begründung:  

Der Gemeinderat hat am 05.10.2017 der Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg die Stadthallensa-
nierung übertragen, den Stiftungszweck zu diesem Zweck erweitert und beschlossen, dass die Stadt 
der Stiftung für den Stiftungszweck „Stadthalle“ den Haushaltsausgleich, auch für nicht gedeckte In-
vestitionen, garantiert. 

Der Haushaltsansatz wird wie veranschlagt in Höhe von 800.000 € freigegeben. Ausgezahlt wird dann 
der im Jahresabschluss 2023 der Stiftung festgestellte Zuschussbedarf. Nach derzeitiger Prognose 
wird der veranschlagte Zuschuss nicht in voller Höhe benötigt werden.  

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

KU 2 + Kulturelle Vielfalt unterstützen 
KU 3 + Qualitätsvolles Angebot sichern 

  Be gründung: 

  
Sicherstellung durch Sanierung der Stadthalle unter Berücksichtigung der 
notwendigen Bedarfe der unterschiedlichen Nutzer 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
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